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genden Angelegenheiten unterstützt. Durch die jederzeitige Ansprechbarkeit 
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bei getragen. Für die herausragende fachliche und persönliche Betreuung und 
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regung zu diesem Thema gab, für den offenen und bereichernden Gedanken
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Weiterhin danke ich herzlich Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner, der mir mit 
wertvollem fachlichen und persönlichen Rat zur Seite stand. Ich habe von 
den Fachgesprächen mit ihm sehr profitiert. Für seine konstruktiven Ideen 
gebührt ihm besonderer Dank. 

Ein ganz besonderer Dank gilt auch der Friedrich-Ebert-Stiftung, die das 
Dissertationsprojekt großzügig mit einem Promotionsstipendium förderte und 
mir neben einer finanziellen Unterstützung auch fachliche und persön liche 
Weiterentwicklung bot. 

Von ganzem Herzen danke ich schließlich meinen Eltern, Lidija und 
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vor allem während der Ausbildungszeit, in jeder erdenklichen Weise zur 
Seite und haben immer an mich geglaubt. Mein besonderer Dank gilt weiter 
meinem Bruder Alen, der stets ein offenes Ohr für mich hatte und diese Ar
beit mit wertvollen Anregungen unterstützt hat. Schlussendlich bedanke ich 
mich ganz besonders bei meinem Verlobten Mike für die akribische Durch
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sicht des Manuskripts und für seine Liebe und bedingungslose Unterstützung 
in allen Lebenslagen. Ihnen allen ist diese Arbeit gewidmet.

Tübingen, im April 2022 Tamara Rapo
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Einleitung

Der Dissertation soll ein Zitat des Gesetzgebers aus dem Jahre 1997 vor
angestellt werden, das die Vorzüge und die Gefahren der Videotechnik im 
Strafverfahren prägnant zusammenfasst: 

„BildTonAufzeichnungen fixieren dauerhaft Aussageinhalt und Aussageverhalten 
und ermöglichen deren grundsätzlich unbegrenzte Reproduzierbarkeit.“1

Die Videotechnologie ist unserer heutigen Strafprozessordnung nicht mehr 
fremd. In zahlreichen Vorschriften der Strafprozessordnung (§§ 58a Abs. 1, 
58b, 118a Abs. 2 S. 2, 136 Abs. 4 S. 1 und 2, 161a Abs. 1 S. 2 [vgl. die Verwei
sung auf §§ 48 ff. StPO], 168e S. 1 und 2, 233 Abs. 2 S. 3, 247a Abs. 1 S. 1 und 
4, 463e Abs. 1 S. 1 StPO) finden sich Befugnisse zur Erstellung audiovisueller 
Aufzeichnungen von Zeugen und Beschuldigtenvernehmungen2 sowie von 
Anhörungen des Beschuldigten und Verurteilten im Rahmen des strafrecht
lichen Ermittlungs, Haupt und Strafvollstreckungsverfahrens. Zusätzlich re
geln die §§ 254, 255a StPO die Vorführung einer audiovisuell aufgezeichneten 
Erklärung des Angeklagten bzw. die Vorführung einer BildTonAufzeichnung 
der Zeugenvernehmung in der strafrechtlichen Hauptverhandlung. 

Die Ermächtigungsgrundlage zur audiovisuellen Aufzeichnung einer Zeu
genvernehmung im Ermittlungsverfahren ist heute in § 58a StPO geregelt. 
§ 58a StPO wurde durch das Zeugenschutzgesetz (ZSchG) vom 30.04.19983 
in die Strafprozessordnung eingeführt. Dieses am 01.12.1998 in Kraft getre
tene Gesetz markiert eine Zäsur in der strafprozessualen Gesetzgebungsge
schichte. Der Gesetzgeber hatte sich im Jahre 1998 erstmals für eine deutli
che Ausweitung des Zeugen und Opferschutzes entschieden und Möglich
keiten zur Nutzung von Videotechnik in der Strafprozessordnung vorgesehen. 
Durch diesen Schritt wurde der (technische) Weg zu mehr Zeugen und Op
ferschutz endgültig geebnet. Das ZSchG bildete jedoch nur den Ausgangs
punkt einer ganzen Reihe von Gesetzesänderungen mit Blick auf die Video

1 BTDrucks. 13/7165, S. 6.
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Masku

linum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei 
ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

3 Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung und der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte (Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Vernehmungen im Strafver
fahren und zur Verbesserung des Opferschutzes; Zeugenschutzgesetz), BGBl. I 
S. 820 ff.
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technik. Eine besondere Beachtung verdient diesbezüglich das Gesetz zur 
effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 
17.08.2017.4 Der Gesetzgeber betonte in seinem Gesetzentwurf5 die vom 
BVerfG konstatierten Aufgaben des Strafprozesses, hier vor allem die Wahr
heitserforschung und den prozessordnungsgemäßen Nachweis von Tat und 
Schuld, und die sich hieraus ergebenden praktischen Schwierigkeiten ange
sichts der hohen Arbeitsbelastung der Gerichte sowie der Bindung an das 
Beschleunigungsgebot.6 Der Staat sei vor diesem Hintergrund von Verfas
sungs wegen dazu verpflichtet, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu 
gewährleisten, „ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen 
werden kann“.7 Ausgehend von dieser Prämisse wurden mit dem Gesetz zur 
effektiveren und praxistauglicheren Gestaltung des Strafverfahrens zahlrei
che Regelungen erlassen, die der Verfahrensvereinfachung und beschleuni
gung dienen sollen. Als funktionstüchtiges Mittel zur Erforschung des wah
ren Sachverhalts wurde insbesondere eine neue Regelung zur audiovisuellen 
Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmungen im Ermittlungsverfahren 
befürwortet.8 Im Fokus der strafprozessualen Reform standen somit nicht 
mehr die (Opfer)Zeugen, sondern die Beschuldigten. Die dazugehörigen 
Vorschriften fanden sich auf der Grundlage des bisherigen Rechts in §§ 163a 
Abs. 1 S. 2, 58a Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 3, 58b StPO.9 Die Neuregelung wurde 
hingegen in § 136 Abs. 4 StPO verortet.10 Die Vorschrift gilt unmittelbar nur 
für richterliche Beschuldigtenvernehmungen; sie findet jedoch über § 163a 
Abs. 3 S. 2, Abs. 4 S. 2 StPO auch für staatsanwaltliche und polizeiliche 
Beschuldigtenvernehmungen entsprechende Anwendung. 

§ 136 Abs. 4 S. 1 StPO lässt – wie bislang fakultativ – die Aufzeichnung 
aller Beschuldigtenvernehmungen im Ermittlungsverfahren zu. Zusätzlich 
besteht nun aber eine grundsätzliche Aufzeichnungspflicht, wenn dem Ver
fahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt und der 
Aufzeichnung weder die äußeren Umstände noch die besondere Dringlichkeit 
der Vernehmung entgegenstehen (§ 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StPO). Unter den 
Begriff der vorsätzlichen Tötungsdelikte fallen dabei die Delikte der §§ 211 
bis 221 StGB im Falle einer vorsätzlichen Begehungsweise sowohl im Sta

4 BGBl. I S. 3202 ff.
5 BTDrucks. 18/11277, S. 1.
6 Vgl. BVerfGE 9, 167 (169); 74, 358 (371); BVerfG NJW 2013, 1058 (1060).
7 BVerfGE 33, 367 (383); 122, 248 (272); 130, 1 (26).
8 BTDrucks. 18/11277, S. 1 f.
9 § 163a Abs. 1 S. 2 StPO wurde durch Art. 3 Nr. 23 a) des Gesetzes zur effektive

ren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17.08.2017 aufge
hoben, BGBl. I S. 3202 (3209). Die Regelung ist am 01.01.2020 in Kraft getreten, 
BGBl. I S. 3202 (3213).

10 BGBl. I S. 3202 (3208).
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dium des Versuchs als auch der Vollendung. Erfasst sind ferner erfolgsquali
fizierte Delikte, sofern der Vorsatz auch auf den Eintritt der schweren Folge 
gerichtet war.11 Eine Aufzeichnungspflicht besteht ferner, wenn dies der 
besseren Wahrung schutzwürdiger Interessen von minderjährigen Beschul
digten dient oder von Beschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten 
geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung leiden 
(§ 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StPO). § 136 Abs. 4 StPO enthält damit die bislang 
weitreichendste Regelung zur Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmun
gen. Die Vorschrift ist allerdings erst am 01.01.2020 in Kraft getreten12, um 
den Ländern eine Übergangsfrist für die Anschaffung der erforderlichen 
Technik einzuräumen.13

Im Anschluss an die Gesetzesreform aus dem Jahre 2017 ist das Gesetz 
zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 10.12.2019 am 13.12.2019 in 
Kraft getreten.14 Der Gesetzgeber knüpfte hiermit ausdrücklich an die obigen 
Regelungsziele an15 und sah erstmals eine – unter gewissen Voraussetzungen 
geltende sowie unter einem Zustimmungsvorbehalt des Zeugen stehende – 
verpflichtende Regelung zur audiovisuellen Aufzeichnung der Zeugenverneh
mung in § 58a Abs. 1 S. 3 StPO vor.16 Ferner wurde dem Zeugen auch ein 
Widerspruchsrecht im Hinblick auf die vernehmungsersetzende Vorführung 
der BildTonAufzeichnung in der Hauptverhandlung eingeräumt (§ 255a 
Abs. 2 S. 1 a. E. StPO).17

Neuerdings wurde mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozess
ordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25.06.2021, das am 
01.07.2021 in Kraft trat18, auch eine Ermächtigungsgrundlage zur Bild und 
Tonübertragung von mündlichen Anhörungen im Vollstreckungsverfahren 
geschaffen (§ 463e StPO).19 Durch den Verweis des § 136 Abs. 5 StPO auf 
§ 58b StPO und die Folgeänderung in § 163a Abs. 4 S. 2 StPO wurde zudem 
ausdrücklich geregelt, dass nicht nur der Zeuge, sondern auch der Beschul

11 BTDrucks. 18/11277, S. 27.
12 BGBl. I S. 3202 (3213).
13 Die Anschaffungskosten in den Ländern werden auf 8.510.000 € geschätzt, vgl. 

hierzu BTDrucks. 18/11277, S. 17.
14 BGBl. I S. 2121 (2127).
15 BTDrucks. 19/14747, S. 1.
16 BGBl. I S. 2121. Zu den Folgeänderungen in § 255a Abs. 2 StPO, vgl. BGBl. I 

S. 2121 (2122).
17 BGBl. I S. 2121 (2122). Macht ein Zeuge von der ihm eingeräumten Wider

spruchsmöglichkeit Gebrauch, schließt dies nach Ansicht des Gesetzgebers aber nicht 
die (vollständige oder teilweise) Vorführung der Videoaufzeichnung ergänzend zur 
Zeugenvernehmung aus; BTDrucks. 19/14747, S. 35.

18 BGBl. I S. 2088 (2113).
19 BGBl. I S. 2099 (2107); BTDrucks. 19/27654, S. 44, 114 ff.


